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Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen der
Münsterland Touristik e.V.

Reisebedingungen für Pauschal- und Einzelleistungen 
des Fremdenverkehrsverbandes 
Münsterland Touristik Grünes Band e.V.

die Münsterland Touristik Grünes Band e.V. –
nachstehend MLT abgekürzt – vermittelt
Unterkünfte von Beherbergungsbetrieben und
Privatvermietern (Hotels, Gasthäuser, Pensio-
nen, Privatzimmer und Ferienwohnungen),
nachstehend einheitlich „Gastgeber“ genannt,
im Münsterland entsprechend dem aktuellen
Angebot. Die nachfolgenden Bedingungen wer-
den, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im
Buchungsfall zwischen dem Gast und dem
Gastgeber zu Stande kommenden Gastaufnah-
me-/Beherbergungsvertrags und regeln ergän-
zend zu den gesetzlichen Vorschriften das
Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und
dem Gastgeber und die Vermittlungstätigkeit
der MLT. Bitte lesen Sie diese Bedingungen
daher sorgfältig durch.

1. Stellung der MÜT
1.1. Die Münsterland Touristik – nachfolgend
„MLT“ abgekürzt – hat, soweit keine anderwei-
tigen Vereinbarungen ausdrücklich getroffen
wurden, lediglich die Stellung eines Vermittlers.
1.2. Sie haftet nicht für die Angaben des Gast-
gebers sowie für Leistungen und Leistungsstö-
rungen hinsichtlich der vom Gastgeber zu
erbringenden Leistungen.
1.3. Eine etwaige Haftung der MLT aus dem
Vermittlungsvertrag bleibt hiervon unberührt.

2. Vertragsschluss, Reisevermittler, Angaben in
Hotelführern
2.1. Mit der Buchung bietet der Gast dem
Gastgeber den Abschluss des Gastaufnahme-
vertrages verbindlich an. Grundlage dieses
Angebots sind die Beschreibung der Unterkunft
und die ergänzenden Informationen in der
Buchungsgrundlage (z.B. Ortsbeschreibung,
Klassifizierungserläuterungen), soweit diese
dem Kunden vorliegen.
2.2. Reisemittler – mit Ausnahme der MLT selbst
– sind nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu
treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherun-
gen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des
Vertrages abändern, über die vertraglich zuge-
sagten Leistungen des Gastgebers hinausgehen
oder im Widerspruch zur Unterkunftsbeschrei-
bung stehen.
2.3. Angaben in Hotelführern und ähnlichen
Verzeichnissen, die nicht von der MLT oder dem
Gastgeber herausgegeben werden, sind für den
Gastgeber und dessen Leistungspflicht nicht
verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückli-
che Vereinbarung mit dem Gast zum Inhalt der
Leistungspflicht des Gastgebers gemacht wur-
den.
2.4. Die Buchung kann mündlich, schriftlich,
telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem
Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektroni-
schen Buchungen wird dem Gast der Eingang
der Buchung unverzüglich auf elektronischem
Weg bestätigt.
2.5. Der für Mitreisende buchende Gast oder
der Auftraggeber der Buchung (Firmen, Vereine,
Gruppenverantwortliche) haben für alle Ver-
tragsverpflichtungen von Gästen, für welche
die Buchung erfolgt, selbst wie für eigene Ver-
pflichtungen einzustehen, sofern sie diese Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte
Erklärung übernommen haben.
2.6. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der
Annahmeerklärung (Buchungsbestätigung) des
Gastgebers, bzw. der MLT als dessen Vertreter
zustande. Die Annahmeerklärung bedarf keiner
bestimmten Form, mit der Folge, dass auch
mündliche und telefonische Bestäti-gungen für
den Gast und den Gastgeber rechtsverbindlich
sind. Im Regelfall wird der Gastgeber oder, als
dessen Vertreter, die MLT – zusätzlich eine
schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestäti-
gung an den Gast übermitteln.
2.7. Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung
vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues
Angebot des Gastgebers vor. Der Vertrag
kommt auf der Grundlage dieses neuen Ange-
bots zustande, wenn der Gast die Annahme
durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder
Restzahlung oder die Inanspruchnahme der
Unterkunft erklärt.
2.8. Unterbreitet der Gastgeber, bzw. die MLT,
auf Wunsch des Gastes oder des Auftraggebers
ein spezielles Angebot, so liegt darin, abwei-
chend von den vorstehenden Regelungen, ein
verbindliches Vertragsangebot des Gastgebers
an den Gast, bzw. den Auftraggeber. In diesen
Fällen kommt der Vertrag, ohne dass es einer
entsprechenden Rückbestätigung des Gastge-
bers, bzw. der MLT bedarf, zu Stande, wenn der
Gast, bzw. der Auftraggeber dieses Angebot
innerhalb der im Angebot genannten Frist
ohne Einschränkungen, Änderungen oder Er-
weiterungen durch ausdrückliche Erklärung,

Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruch-
nahme der Unterkunft annimmt.

3. Unverbindliche Reservierungen
3.1. Für den Gast unverbindliche Reservierun-
gen, von denen er kostenlos zurücktreten kann,
sind nur bei entsprechender ausdrücklicher
Vereinbarung mit der MLT oder dem Gastgeber
möglich.
3.2. Ist keine für den Gast unverbindliche
Reservierung ausdrücklich vereinbart worden,
so führt die Buchung nach Ziffer 2. (Vertrags-
schluss) dieser Bedingungen grundsätzlich zu
einem für den Gastgeber und den Gast/Auf-
traggeber rechtsverbindlichen Vertrag.
3.3. Ist eine für den Gast unverbindliche
Reservierung vereinbart, so wird die gewünsch-
te Unterkunft für den Gastgeber verbindlich zur
Buchung durch den Gast bis zum vereinbarten
Zeitpunkt frei gehalten. Der Gast hat bis zu die-
sem Zeitpunkt der MLT, bzw. dem BHB Mittei-
lung zu machen, falls die Reservierung als auch
für ihn ver-bindliche Buchung behandelt wer-
den soll. Geschieht dies nicht, entfällt die Re-
servierung ohne weitere Benachrichtigungs-
pflicht der MLT oder des Gastgebers. Erfolgt die
Mitteilung fristgerecht, so wird die Buchung
unabhängig von einer noch erfolgenden
Buchungsbestätigung des Gastgebers oder der
MLT verbindlich.

4. Preise und Leistungen, Preiserhöhungen
4.1. Die im Prospekt angegebenen Preise sind
Endpreise und schließen die gesetzliche Mehr-
wertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit
bezüglich der Nebenkosten nichts anders ange-
geben ist. Gesondert anfallen und ausgewiesen
sein, können Kurtaxe oder Fremdenverkehrs-
angaben sowie Entgelte für verbrauchsabhän-
gig abgerechnete Leistungen (z.B. Strom, Gas,
Wasser, Kaminholz) und für Wahl- und Zusatz-
leistungen.
4.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistun-
gen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt
der Buchungsbestätigung in Verbindung mit
dem gültigen Prospekt, bzw. der Objektbe-
schreibung sowie aus etwa ergänzend mit dem
Gast/Auftrag-geber ausdrücklich getroffenen
Vereinbarungen. Dem Gast/Auftraggeber wird
empfohlen, ergänzende Vereinbarungen schrift-
lich zu treffen.
4.3. Für Umbuchungen (Änderungen bezüglich
der Unterkunftsart, des An- und Abreiseter-
mins, der Aufenthaltsdauer, der Verpflegungs-
art, bei gebuchten Zusatzleistungen und sonsti-
gen ergänzenden Leistungen), auf deren Durch-
führung kein Rechtsanspruch besteht, kann der
Gastgeber ein Umbuchungsentgelt von 15 €
pro Änderungsvorgang verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Änderung nur geringfügig ist.

5. Zahlung
5.1. Die Fälligkeit von Anzahlung und Rest-
zahlung richtet sich nach der mit dem Gast
oder dem Auftraggeber getroffenen und in der
Buchungsbestätigung vermerkten Regelung. Ist
eine besondere Vereinbarung nicht getroffen
worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis
einschließlich der Entgelte für Nebenkosten
und Zusatzleistungen zum Aufenthaltsende
zahlungsfällig und an den Gastgeber zu bezah-
len.
5.2. Der Gastgeber kann bei Aufenthalten von
mehr als 1 Woche nach deren Ablauf die Vergü-
tung für zurückliegende Aufenthaltstage sowie
für Zusatzleistungen (z.B. im Unterkunftspreis
nicht enthaltene Verpflegungsleistungen, Ent-
nahmen aus der Minibar) abrechnen und zah-
lungsfällig stellen.
5.3. Auch ohne ausdrücklichen Vermerk in der
Buchungsbestätigung kann der Gastgeber eine
Anzahlung in Höhe von 15% des Gesamtpreises
verlangen.
5.4. Zahlungen in Fremdwährungen und mit
Verrechnungsscheck sind nicht möglich. Kredit-
kartenzahlungen sind nur möglich, wenn dies
vereinbart oder vom Gastgeber allgemein
durch Aushang angeboten wird. Zahlungen am
Aufenthaltsende sind nicht durch Überweisung
möglich.

6. Rücktritt und Nichtanreise
6.1. Im Falle des Rücktritts bleibt der Anspruch
des Gastgebers auf Bezahlung des vereinbarten
Aufenthaltspreises einschließlich des Verpfle-
gungsanteils und der Entgelte für Zusatzleis-
tungen, bestehen.
6.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines
gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, ohne Ver-
pflichtung zu besonderen Anstrengungen und
unter Berücksichtigung des besonderen
Charakters der gebuchten Unterkunft (z. B.

Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine
anderweitige Verwendung der Unterkunft zu
bemühen.
6.3. Der Gastgeber hat sich eine anderweitige
Belegung und, soweit diese nicht möglich ist,
ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen.
6.4. Nach den von der Rechtsprechung aner-

kannten Prozentsätzen für die Bemessung
ersparter Aufwendungen, hat der Gast, bzw. der
Auftraggeber an den Gastgeber die folgende
Beträge zu bezahlen, jeweils bezogen auf den
gesamten Preis der Unterkunftsleistungen
(einschließlich aller Nebenkosten), jedoch ohne
Berücksichtigung etwaiger öffentlicher Abga-
ben wie Fremdenverkehrsabgabe oder Kurtaxe:
• Bei Ferienwohnungen/Unterkünften 

ohne Verpflegung 90%
• Bei Übernachtung/Frühstück 80%
• Bei Halbpension70%
• Bei Vollpension60%
6.5. Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es aus-
drücklich vorbehalten, dem Gastgeber nachzu-
weisen, dass seine ersparten Aufwendungen
wesentlich höher sind, als die vorstehend
berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine ander-
weitige Verwendung der Unterkunftsleistun-
gen oder sonstigen Leistungen stattgefunden
hat. Im Falle eines solchen Nachweises sind der
Gast, bzw. der Auftraggeber nur verpflichtet,
den entsprechend geringeren Betrag zu bezah-
len.
6.6. Der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung wird dringend empfohlen.
6.7. Die Rücktrittserklärung ist aus buchungs-
technischen Gründen an die MLT (nicht an den
Gastgeber) zu richten und sollte im Interesse
des Gastes schriftlich erfolgen.

7. An- und Abreise
7.1. Die Anreise des Gastes hat zum vereinbar-
ten Zeitpunkt, ohne besondere Vereinbarung
spätestens bis 18:00 Uhr zu erfolgen.
7.2. Der Gast ist verpflichtet dem Gastgeber,
nicht der MLT spätestens bis zum vereinbarten
Anreisezeitpunkt eine etwaige Verspätung mit-
zuteilen. Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung
nicht, ist der Gastgeber berechtigt, aber nicht
verpflichtet, die Unterkunft anderweitig zu
belegen.
7.3. Die Abreise des Gastes hat zum vereinbar-
ten Zeitpunkt, ohne besondere Vereinbarung
spätestens bis 10:00 Uhr des Abreisetages zu
erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der
Unterkunft kann der Gastgeber eine entspre-
chende Mehrvergütung verlangen. Die Gel-
tendmachung eines weitergehenden Schadens
ist vorbehalten.

8. Pflichten des Kunden, Mitnahme von Tieren,
Kündigung durch den Gastgeber
8.1. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und
ihre Einrichtungen sowie alle Einrichtungen des
Gastgebers nur bestimmungsgemäß, soweit
(wie z.B. bei Schwimmbad und Sauna) vorhan-
den nach den Benutzungsordnungen und ins-
gesamt pfleglich zu behandeln.
8.2. Der Gast ist verpflichtet, auftretende
Mängel und Störungen unverzüglich dem
Gastgeber anzuzeigen und Abhilfe zu verlan-
gen. Eine Mängelanzeige, die nur gegenüber
der MLT erfolgt, ist nicht ausreichend. Unter-
bleibt die Mängelanzeige schuldhaft, können
Ansprüche des Gastes ganz oder teilweise ent-
fallen.
8.3. Der Gast kann den Vertrag nur bei erhebli-
chen Mängeln oder Störungen kündigen. Er hat
zuvor dem Gastgeber im Rahmen der Mängel-
anzeige eine angemessene Frist zur Abhilfe zu
setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich
ist, vom Gastgeber verweigert wird oder die
sofortige Kündigung durch ein besonderes,
dem Gastgeber erkennbares Interesse des
Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder aus sol-
chen Gründen dem Gast die Fortsetzung des
Aufenthalts objektiv unzumutbar ist.
8.4. Eine Mitnahme und Unterbringung von
Haustieren in der Unterkunft ist nur im Falle
einer ausdrücklichen diesbezüglichen Verein-
barung zulässig, wenn der Gastgeber in der
Ausschreibung diese Möglichkeit vorsieht. Der
Gast ist im Rahmen solcher Vereinbarungen zu
wahrheitsgemäßen Angaben über Art und
Größe verpflichtet. Verstöße hiergegen können
den Gastgeber zu außerordentlichen Kündi-
gung des Gastaufnahmevertrag berechtigen.

9. Haftung
9.1. Die vertragliche Haftung des Gastgebers für
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf
den dreifachen Aufenthaltspreis beschränkt,
soweit ein Schaden des Gastes vom Gastgeber
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei-

geführt wird oder soweit der Gastgeber für
einen dem Gast entstehenden Schaden allein
wegen eines Verschuldens eines Erfüllungsge-
hilfen verantwortlich ist.
9.2. Eine etwaige Gastwirtshaftung des Gast-
gebers für eingebrachte Sachen gemäß §§ 701
ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.
9.3. Der Gastgeber haftet nicht für Leistungs-
störungen im Zusam-menhang mit Leistungen,
die während des Aufenthalts für den Gast/
Auftraggeber erkennbar als Fremdleistungen
lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.).
Entsprechendes gilt für Fremdleistungen, die
bereits zusammen mit der Buchung der Unter-
kunft vermittelt werden, soweit diese in der
Ausschreibung, bzw. der Buchungsbestätigung
ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeich-
net sind.

10. Verjährung
10.1. Ansprüche des Gastes/Auftraggebers aus
dem Beherbergungsvertrag gegenüber dem
Gastgeber aus dem Beherbergungsvertrag und
gegenüber der MLT aus dem
Vermittlungsvertrag, gleich aus welchem
Rechtsgrund – jedoch mit Ausnahme der An-
sprüche des Gastes/Auftraggebers aus uner-
laubter Handlung – verjähren nach einem Jahr.
10.2. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist
und der Gast von Umständen, die den An-
spruch begründen und dem Gastgeber, bzw. der
MLT als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
10.3. Schweben zwischen dem Gast und dem
Gastgeber, bzw. der MLT Verhandlungen über
geltend gemachte Ansprüche oder die den An-
spruch begründenden Umstände, so ist die Ver-
jährung gehemmt bis der Gast oder der Gast-
geber, bzw. die MLT die Fortsetzung der Ver-
handlungen verweigert. Die vorbezeichnete
Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens
3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Rechtswahl und Gerichtsstand
11.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem
Gast, bzw. dem Auftraggeber und dem Gast-
geber, bzw. der MLT findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt
für das sonstige Rechtsverhältnis.
11.2. Soweit bei zulässigen Klagen des Gastes,
bzw. des Auftraggebers gegen den Gastgeber
oder die MLT im Ausland für deren Haftung
dem Grunde nach nicht deutsches Recht ange-
wendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen,
insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und
Höhe von Ansprüchen des Gastes Kunden aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung.
11.3. Der Gast, bzw. der Auftraggeber, können
den Gastgeber, bzw. die MLT nur an deren Sitz
verklagen.
11.4. Für Klagen des Gastgeber, bzw. der MLT
gegen den Gast, bzw. den Auftraggeber ist der
Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen
gegen Gäste, bzw. Auftraggeber, die Kaufleute,
juristische Personen des öffentlichen oder pri-
vaten Rechts oder Personen sind, die Ihren
Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren
Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der
Sitz des Gastgeber vereinbart.
11.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag
anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen
der Europäischen Union oder andere internatio-
nale Bestimmungen anwendbar sind.
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Für die vom Fremdenverkehrsverband
Münsterland Touristik Grünes Band e.V. (MLT)
angebotenen eigenen touristischen Pauschal-
oder Einzelleistungen gelten – in Ergänzung der
gesetzlichen Bestimmungen der §§ 651 a-m
BGB – zwischen Ihnen als Reisendem/Gast und
uns die nachstehenden Allgemeinen Reisebe-
dingungen. Diese werden Inhalt des zwischen
uns zustande gekommenen Vertrages und gel-
ten ansonsten gleichermaßen für andere in die-
sem Katalog gesondert aufgeführte Reisever-
anstalter, für die wir entsprechende Vermitt-
lungsleistungen erbringen.

1. Vertragsabschluss
1.1. Mit der Anmeldung, welche telefonisch, per
Telefax, per E-mail oder schriftlich erfolgen
kann, gibt der Gast ein verbindliches Angebot
zum Abschluss eines Vertrages mit der MLT ab.
Die Anmeldung erfolgt durch den Gast auch für
alle an der Anmeldung mit aufgeführten
Teilnehmer, für deren Verpflichtungen aus dem
Vertrag der Gast ebenso wie für seine eigenen
Verpflichtungen einsteht, sofern er diese
Verpflichtungen durch eine ausdrückliche
Erklärung übernommen hat.
1.2. Der Vertrag mit der MLT kommt mit der
Buchungsbestätigung zustande, welche der
Gast unverzüglich nach der Annahme des
Vertrages von der MLT erhält. Der Gast ist zwei
Wochen an sein Angebot gebunden.

2. Leistungen
2.1. Die von der MLT geschuldeten Leistungen
ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung im
aktuellen Katalog der MLT bzw. aus dem im
OBIS der MLT hinterlegten Daten. Soweit die
Leistungsbeschreibungen in der schriftlichen
Reisebestätigung von den Angaben im Katalog
abweichen, geht die schriftliche Bestätigung
vor. Nebenabreden, die den Umfang der ver-
traglichen Leistung erweitern oder verändern,
bedürfen für ihre Verbindlichkeit der schriftli-
chen Bestätigung durch die MLT.
2.2. Bei der Buchung von Voll- und
Halbpensionsleistungen wird der Gast darauf
hingewiesen, dass die Speisekarte in diesem
Betrieb von den einzelnen LT u.U. auf bestimm-
te Gerichte beschränkt wird.
2.3. Im Reisepreis ist keine Reiserücktritts-
versicherung enthalten.
2.4. Änderungen oder Abweichungen einzelner
Leistungen von den vertraglich vereinbarten
Inhalten, die nach Vertragsabschluss notwen-
dig werden und nicht von der MLT wider Treu
und Glauben herbeigeführt wurden, sind
gestattet, soweit die Änderungen oder
Abweichungen nicht erheblich sind und den
Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht
beeinträchtigen.

3. Preise
3.1. Die im Prospekt angegebenen Preise sind
Endpreise und beinhalten die jeweilige gesetzli-
che Mehrwertsteuer. Sie enthalten nicht even-
tuelle Ortsabgaben, wie z. B. Kurtaxen und, so-
weit ausgewiesen, variable Nebenkosten, wie
z.B. Telefon.
3.2. Die angegebenen Preise gelten bei Pau-
schalen und Leistungsbausteinen pro Person.

3.3. Die angegebenen Preise und Leistungen
gelten für das jeweilige Kalenderjahr und erge-
ben sich aus der Buchungsbestätigung in Ver-
bindung mit dem jeweils gültigen Prospekt.
3.4. Für eventuelle Sonderleistungen kann von
Seiten der MLT ein Aufpreis verlangt werden.

4. Bezahlung
4.1. Die MLT ist berechtigt, nach erfolgter
Buchungsbestätigung eine Anzahlung in Höhe
von 12 % des Reisepreises pro Person, maximal
250 €, zu berechnen, die auf den Reisepreis
angerechnet wird.
4.2. Die Restzahlung ist 14 Tage vor Reiseantritt
fällig, wenn feststeht, dass die Reise durchge-
führt wird und insbesondere nicht mehr aus
den in Ziffer 6.1 genannten Gründen abgesagt
werden kann. Nach Zahlungseingang erhält der
Gast die Reiseunterlagen. Im Einzelfall kann
etwas anderes vereinbart werden.

5. Stornierung der Reise durch den Gast,
Umbuchung, Ersatzpersonen
5.1. Der Gast kann jederzeit vor Reisebeginn von
der Reise zurücktreten. Maßgeblich für die
Einhaltung der Fristen ist der Eingang der
Rücktrittserklärung bei der MLT, welche im
Interesse des Gastes schriftlich erfolgen sollte.
5.2. Der Nichtantritt der Reise ohne ausdrückli-
che Rücktrittserklärung gilt nicht als Rücktritt
vom Vertrag. In diesem Fall bleibt der Gast zur
vollen Bezahlung des Reisepreises verpflichtet.
5.3. Tritt ein Gast vom Vertrag zurück, so kann
die MLT unter Berücksichtigung gewöhnlich
ersparter Aufwendungen und die gewöhnlich
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen
Schadensersatz nach den folgenden
Pauschalsätzen verlangen:

Bei Pauschalreisen, Zimmer und sonstigen
Einzelleistungen 
bis 31. Tage vor Ankunft 10 %
bis 21. Tag vor Ankunft 20 %
bis 15. Tag vor Ankunft 30 %
bis 11. Tag vor Ankunft 40 %
bis 8. Tag vor Ankunft 45 %
bis 3. Tag vor Ankunft 50 %
ab 2. Tag vor Ankunft und bei Nichtanreise 
80 % des Reisepreises.

Dem Gast bleibt es vorbehalten, nachzuweisen,
dass der MLT ein geringerer Schaden entstan-
den ist, die MLT kann einen konkret höheren
Schaden ebenfalls geltend machen, den die
MLT dann im einzelnen nachzuweisen hat.
5.4. Falls andere, als die gebuchten Personen
anreisen wollen, so ist dies der MLT mitzuteilen.
Hierfür wird eine Umbuchungsgebühr in Höhe
von 15 € berechnet. Insoweit ist es erforderlich,
dass die Ersatzperson in alle Rechte und
Pflichten des Reisevertrages neben dem bishe-
rigen Gast eintritt. Dem Eintritt einer Ersatz-
person kann widersprochen werden, wenn
diese den besonderen Reiseerfordernissen nicht
genügt oder ihrer Teilnahme gesetzliche
Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen.
5.5. Werden auf Wunsch des Gastes nach
Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des
Reisetermines, des Reiseziels, der Unterkunft

oder der Verpflegungsart vorgenommen, so
werden 15 € pro Buchungsänderung erhoben,
wenn die Änderungen keine Verminderung des
Gesamtpreises und keinen Wechsel des LT zur
Folge haben. Umbuchungswünsche, die nach
dem 31. Tag vor Reisebeginn erfolgen, können,
sofern ihre Durchführung überhaupt möglich
ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den
vorstehenden Bedingungen und gleichzeitiger
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt
nicht für Umbuchungswünsche, die nur gering-
fügige Kosten verursachen. Umbuchungswün-
sche sind mit der MLT abzusprechen.
5.6. Bearbeitungs-, Rücktritts- und Umbu-
chungsentgelte sind sofort zur Zahlung fällig.

6. Rücktritt und Kündigung durch die MLT

6.1. Die MLT kann bis zu zwei Wochen vor
Reiseantritt vom Vertrag zurücktreten, wenn
die in der Reisebeschreibung für die entspre-
chende Reise ausdrücklich genannte Mindest-
teilnehmerzahl nicht erreicht wurde. Die Rück-
trittserklärung ist dem Gast schnellstmöglich
zuzuleiten. Der Gast erhält seine eventuelle
Anzahlung umgehend zurück oder kann unver-
züglich nach Kenntniserlangung der Absage
von der MLT die Teilnahme an einer mindestens
gleichwertigen anderen Reise aus dem Angebot
der MLT beanspruchen, sofern diese Reise ohne
Mehrpreis für den Gast angeboten werden
kann.
6.2. Die MLT kann den Reisevertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Gast
die Durchführung der Reise ungeachtet einer
Abmahnung der MLT nachhaltig stört und/
oder wenn er sich in einem solchen Maße ver-
tragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhe-
bung des Vertrages gerechtfertigt ist. In diesem
Fall behält die MLT den Anspruch auf den Reise-
preis. Die MLT muss sich ersparte Aufwen-
dungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen
lassen, die dadurch entstehen, dass Gutschrif-
ten von einzelnen anderen Leistungsträgern
erfolgen. Eventuelle Mehrkosten für die Rück-
beförderung trägt der Gast in dem Fall selbst.

7. Haftung
7.1. Die MLT beschränkt seine Haftung für
Schäden, die nicht Körperschäden sind, auf den
dreifachen Reisepreis. Diese Haftungsbeschrän-
kung gilt, soweit der Schaden des Gastes weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt
wurde oder soweit die MLT für einen dem Gast
entstehenden Schaden allein wegen Verschul-
dens des LT verantwortlich ist.
7.2. Gelten für eine vom LT zu erbringende
Reiseleistung internationale Übereinkommen
oder auf solche beruhende gesetzliche Vor-
schriften, nach denen ein Anspruch auf Scha-
densersatz nur unter bestimmten Vorausset-
zungen oder Beschränkungen entsteht oder
geltend gemacht werden kann oder unter be-
stimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist,
so kann sich die MLT gegenüber dem Gast dar-
auf berufen.
7.3. Die MLT haftet nicht für Leistungsstörungen
im Zusammenhang mit Leistungen, die als
Fremdleistung lediglich vermittelt werden und
die als solche in der Reiseausschreibung aus-

drücklich gekennzeichnet sind.

7.4. Eine Abtretung jeder Ansprüche des Gastes
aus Anlass der Reise, gleich aus welchem
Rechtsgrund, an Dritte, auch an Ehegatten, ist
ausgeschlossen. Ebenso ist die gerichtliche
Geltendmachung abgetretener Ansprüche in
eigenem Namen augeschlossen.
7.5. Ansprüche des Gastes aus dem Reisevertrag
gem. §§ 651 c bis 651 f BGB verjähren innerhalb
eines Jahres. Die Verjährung beginnt mit dem
Tag, an dem die Reise enden sollte.

8. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen,
Gerichtsstand
8.1. Sollte eine Bestimmung des Reisevertrages
nichtig sein, so wird die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen nicht berührt. Sollte der
Vertrag in einzelnen Teilen unwirksam sein
oder Lücken enthalten, so tritt an die Stelle der
fehlenden oder unwirksamen Bestimmungen
eine wirksame Bestimmung die dem sonstigen
Inhalt des Vertrages entspricht und dem wirt-
schaftlichen Zweck der fehlenden oder unwirk-
samen Bestimmung am nächsten kommt. Das
gleiche gilt für die vorliegenden Reisebedin-
gungen.
8.2. Soweit gesetzlich zulässig wird der Sitz der
MLT als Gerichtsstand vereinbart. Dieser ist
ausschließlicher Gerichtsstand für Rechtsstrei-
tigkeiten mit Vollkaufleuten, Personen, die kei-
nen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
haben, oder mit juristischen Personen des
öffentlichen und privaten Rechts.

 


